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Erfahrungen aus der Durchsetzung des Beschlusses
des Präsidiums des Obersten Gerichts über die unmittelbare

Mitwirkung der Bevölkerung im Strafverfahren
In den letzten Monaten ist in den Bezirken und Kreisen 
darüber beraten worden, wie die Hinweise des Be
schlusses des Präsidiums des Obersten Gerichts über die 
unmittelbare Mitwirkung der Bevölkerung im Strafver
fahren (Vertreter der Kollektive, gesellschaftliche An
kläger und Verteidiger) sowie über die Arbeitsplatz
bindung und Bürgschaft vom 21. April 1965 (NJ 1965
S. 337) in der Praxis der Gerichte wirksam durchgesetzt 
werden können. Sowohl die Plenartagungen vieler Be
zirksgerichte als auch Direktorentagungen und Stütz
punktberatungen haben gezeigt, wie notwendig die ein
heitliche Orientierung der Gerichte durch das Oberste 
Gericht war.
Aus den Plenartagungen der Bezirksgerichte und aus 
eigenen Untersuchungen des Obersten Gerichts ergibt 
sich, daß die Richter der Kreis- und Bezirksgerichte sich 
intensiver bemühen, gesellschaftliche Kräfte unmittel
bar in die Bekämpfung und Verhütung der Kriminalität 
einzubeziehen und ihre Bereitschaft zur Erziehung 
straffällig gewordener Bürger zu nutzen. Teilweise ist 
die Einbeziehung gesellschaftlicher Kräfte in das Straf
verfahren jedoch noch unzulänglich und sehr formal. 
Nicht selten wird sie mit der telefonischen oder schrift
lichen Bitte an den Betrieb oder an den Wohnbezirks
ausschuß der Nationalen Front eingeleitet, einen Ver
treter zur Hauptverhandlung zu entsenden. In Einzel
fällen wird dabei formal über die Möglichkeiten der 
Teilnahme von Kollektiven an der Gerichtsverhandlung 
informiert. Eine solche Arbeitsweise ist weder geeignet, 
diejenigen gesellschaftlichen Kräfte in das Strafverfah
ren einzubeziehen, die fähig sind, auch nach der Haupt
verhandlung weiter erzieherisch auf den Verurteilten 
einzuwirken, noch wird das Gericht in die Lage ver
setzt, durch sachkundige Hinweise der Vertreter des 
Kollektivs Aufschluß über die Persönlichkeit des An
geklagten und sein Verhalten im Zusammenhang mit 
der Tat zu gewinnen.
Untersuchungen des Obersten Gerichts und der Bezirks
gerichte haben ergeben, daß einer solchen Arbeitsweise 
vielfach ideologische Ursachen zugrunde liegen, die in 
einer fehlerhaften Auffassung über die Notwendigkeit 
der Einbeziehung der Öffentlichkeit in das Strafverfah
ren begründet sind. Oft wird die Einbeziehung gesell
schaftlicher Kräfte als zusätzliche Belastung angesehen. 
Die wiederholt ausgesprochene Erkenntnis, daß die Ein-: 
beziehung gesellschaftlicher Kräfte in das Strafverfah
ren als Ausdruck der sozialistischen Demokratie un
trennbarer Bestandteil der gerichtlichen Tätigkeit ist, 
wird noch nicht überall zur Grundlage der Arbeit ge
macht. Die Entwicklung des sozialistischen Rechts
bewußtseins der Bürger, die Herausbildung ihrer Ver
antwortung für die Gestaltung Sozialistischer Lebens

verhältnisse in allen Bereichen des Lebens, ihr Beitrag 
zur Verhütung und Zurückdrängung von Rechtsverlet
zungen wird wesentlich davon bestimmt, wie sie selbst 
von den Rechtspflegeorganen unmittelbar in deren 
Tätigkeit einbezogen werden. Darüber muß bei allen 
Mitarbeitern absolute Klarheit herrschen. Aufgabe der 
Bezirksgerichte ist es, diesen ideologischen Problemen 
auf Plenar- und Direktorentagungen mehr Aufmerk
samkeit zuzuwenden.
Mängel in der Arbeit der Gerichte sind z. T. auch auf 
eine unzureichende Arbeitsweise der Emittlungsorgane 
bei der Einbeziehung gesellschaftlicher Kräfte zurück
zuführen. Es kommt immer noch vor, daß in nicht sehr 
umfangreichen und unkomplizierten Verfahren die ge
sellschaftlichen Kräfte während des Ermittlungsverfah
rens nicht bzw. nur ungenügend gehört werden. Ge
legentlich sind auch keine Vermerke über Aussprachen 
im Kollektiv in den Akten, so daß das Gericht außer
stande ist, zur Hauptverhandlung die während des Er
mittlungsverfahrens vom Kollektiv benannten gesell
schaftlichen Vertreter zu laden. Die Kollektive haben 
teilweise auch falsche Vorstellungen von ihrer Mitwir
kung und entscheiden sich auf Grund einseitiger Infor
mation durch das Ermittlungsorgan zu einer Teilnahme
form, die weder dem Sachverhalt und der Bedeutung 
der Sache noch der wahren Auffassung des Kollektivs 
entspricht. Das führt häufig dazu, daß im Ergebnis der 
Beweisaufnahme der bestätigte gesellschaftliche An
kläger als Verteidiger oder der gesellschaftliche Vertei
diger als Ankläger auftritt.
Auch in der Vorbereitung der Übernahme einer Bürg
schaft gibt es Mängel. Oft erklärt das Kollektiv nur, 
daß es die Bürgschaft über einen straffällig gewordenen 
Kollegen übernehmen will. Es erhält aber vom Ermitt
lungsorgan keine sachkundigen Hinweise, welche kon
kreten Aufgaben es zur Erziehung seines straffällig ge
wordenen Mitgliedes übernehmen müßte. Wenn die 
Gerichte mit den Ermittlungsorganen und der Staats
anwaltschaft in solchen Fällen nicht darüber beraten, 
wie derartige Mängel überwunden w’erden können, so 
beschränken sie die Möglichkeiten der gesellschaftlichen 
Kräfte zur erzieherischen Einwirkung auf den Ver
urteilten nach der Hauptverhandlung.
Der Beschluß des Präsidiums gibt konkrete Hinweise, 
wann ein Verfahren an die Ermittlungsorgane zurück
zugeben ist bzw. wann das Gericht selbst noch notwen
dige Beratungen mit dem Kollektiv führen und ent
sprechende Hinweise zur Teilnahme eines Vertreters 
am gerichtlichen Verfahren geben muß. Daraus wird 
die große Verantwortung der Ermittlungsorgane ersicht
lich, die sie für eine wirksame Gestaltung der Haupt
verhandlung tragen.
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